
Zusatzvereinbarung zum Vergleichsvertrag vom 27.März 2001 

zwischen 

dem Landrat des Rhein-Erft-Kreises, Willy-Brandt-Piatz 1, 50126 Bergheim, vertreten durch 
Herrn Landrat (nachfolgend "Rhein-Erft-Kreis" genannt) 

und 

Quarzwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kaskadenweg 40, 50226 Frechen, 

vertreten durch 411••••••••••••••••••• 
(nachfolgend "Quarzwerke GmbH' genannt) 

und 

Naturschutzbund Deutschland, Landesverband NRW e.V., Merowingerstrasse 88, 40225 
Düsseldorf, vertreten durch seinen Vorsitzenden , dieser vertreten 
aufgrundschriftlicher Vollmacht vom 22.09.05 (Anlage 1) durch
(nachfolgend "NABU' genannt). 

1. 

2. 

3. 

Sämtliche Vertragsparteien stellen fest, dass das in I. 1. des Vergleichsvertrages vom 
27. März 2001 beschriebene Projekt endgültig nicht verwirklicht werden kann, 
nachdem die intensiven und ernsthaften Bemühungen der Vertragsparteien um den 
Erwerb der zur Projektrealisierung notwendigen Grundstücke gescheitert sind. 

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass das in der Anlage 2 zu diesem 
Vertrag beschriebene Projekt "Erftaue Gymnicher Mühle" ein geeignetes Alternativ
projekt zur Erreichung des Vertragszwecks gemäß I. 2. des Vergleichsvertrages vom 
27. März 2001 ist und den Anforderungen dieser Vertragsbestimmung in vollem 
Umfang genügt. Insoweit wird auf die als Anlagen 3 bis 5 beigefügten Steilung
nahmen der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten, der Bezirksre
gierung Köln, Höhere Landschaftsbehörde/ Dez. 51 sowie des Rhein-Erft-Kreises 
(Amt für Kreisplanung und Naturschutz) verwiesen. 

Abweichend von 111. 1 des Vergleichsvertrages vom 27. März 2001 zahlt die Quarz
werke GmbH die nach der vertraglichen Vereinbarung noch ausstehenden fünf 
Jahresraten von insgesamt EUR 

in 
einem Betrag bis zum 25.10.2005 an den Rhein-Erft-Kreis. 
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4. Die Parteien sind sich einig, dass mit der Gutschrift des in Ziffer 3. dieses Vertrages 
genannten Betrages von EUR 

5 ~ 2 3 lauf 
dem Konto des Rhein-Erft-Kreises sämtliche lichten der Quarzwerke GmbH aus 

I 
dem Vergleichsvertrag vom 27. März 2001 erfüllt sind. 

Bergheim, den 28.09.2005 . r 
I . . ~ 
~. )lwwvr \) 

Landrat des Rhein-Erft-Kreises 
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VOLLMACHT 

'. 

Hiermit bevolhnächtige ic-Vorsitzende des NABU Rhein-Erft
Kreises, den NABU-Landesverband im Rahmen der Zusatzvereinbarung zum 
Vergleichsvertrag vom 27.03.2001 zwischen dem Landrat des Rhein-Erft Kreis, der 
Quarzwerke GmbH Frechen und dem NABU NRW e.V. zu vertreten und die 
Zusatzvereinbarung zu unterzeichnen. 

Düsseldorf, 22.09.2005 
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-Erft • Verband 

Kooperationspartner im Rahmen des Projektes: 
RegieGrün Rhein - Erft 

Forttamt Bonn 
Ko ttenfortt VIII• 
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-Erft • Verband - MOhlenverband 
Rheln·E:rfi-Rur e.V. 

Kooperationsvereinbarung 

zur Umsetzung des Projektes Erftaue Gymnicher Mühle 

zwischen dem 

Rhein-Erft-Kreis, Willy-Brandt-Piatz 1, 50126 Bergheim 

dem 

Erftverband, Paffendorfer Weg 42, 50126 Bergheim 

unddem 

Mühlenverband Rhein-Erft-Rur e.V. 

Präambel 

Der Erftverband, der Rhein-Erft-Kreis und der Mühlenverband Rhein-Erft
Rur e.V. verfolgen gemeinsam die Ziele des RegioGrün-Projektes .Erft
aue Gymnicher Mühle" (Entwurf Entwicklungskonzept siehe Anlage). Zur 
Projektverwirklichung wird gemeinschaftlich ein Teil dieser Erftaue erwor
ben; die Flächen bleiben bis zur Fertigstellung des zu erstellenden Flä
chennutzungskonzeptes im gemeinsamen Eigentum des Erftverbandes, 
des Rhein-Erft-Kreises und des Mühlenverbandes Rhein-Erft-Rur e.V. 

Die Einzelheiten des Grunderwerbs bezüglich Flächen- und Kaufpreisauf
teilung sind im notariellen Kaufvertrag geregelt. Sollte der notarielle Kauf
vertrag nicht umgesetzt werden, so ist diese Vereinbarung hinfällig. 

Diese Vereinbarung legt die Ziele und Arbeitsweise der Vertragspartner 
fest. 
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'[.pe<atlon•verelnb"ung zum Flächeneowe'b in de' Erttaue bei Gymnich 

1. Ziele und Rahmenbedingungen 

Erftverband 

Der Erftverband plant im Bereich zwischen dem Abzweig der Kleinen Erft 
aus der Erft und der B 264 die Neuordnung der Gewässerlandschaft ln 
einer neuen Gewässertrasse soll künftig die ökologische Durchgängigkeit 
hergestellt werden. Das Gewasser wird naturnah gestaltet, kann sich ei
gendynamisch entwickeln und genießt hinsichtlich der Wasserführung 
Vorrang vor anderen Nutzungen. Bei Hochwasser wird der gesamte Au
enbereich als Überschwemmungsgebiet in Anspruch genommen. 

' 
Das Vorhaben des Erftverbandes wird vom Land NRW gefördert. Die be-
absichtigte Konformität zum Gewässerauenprogramm NRW ist 
Grundlage dieser Zuwendung. Die Auflagen des Zuwendungsbescheids 
sind für den Erftverband bindend. 

Rhein-Erft-Kreis 

Der Projektbereich liegt in der Hauptachse eines regionalen Biotopver
bundes und in einer Kernzone des Zielkonzeptes Naturschutz und Land
schaftspflege im Rhein-Erft-Kreis. Im Fachbeitrag des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege für die "Region Köln" der LÖBF vom Dezember 
2004 wird im Teil Biotop- und Artenschutz- Rhein-Erft-Kreis auf die her
ausragende Bedeutung des Erfttales als Refugial- und Vernetzungsbiotop 
innerhalb des landesweiten Biotopverbundes hingewiesen. Trotz der ört
lich massiven anthropogenen Überformungen und Belastungen ist das 
Erfttal ein herausragender Freiraum und Lebensraumkorridor. Der 
Schwerpunkt des planenden und gestaltenden Naturschutzes liegt hier 
laut o.a. Fachbeitrag in der Regeneration auentypischer Lebensräume. 

Die Zielfläche von über 82 ha soll aus der intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung genommen und in eine naturnahe Folgenutzung überführt wer
den. Hierbei sollen auf ca. 40 ha ein zusammenhängender auentypischen 
Laubwald (Eschen-Eichen-Uimenwald) z.T. angelegt werden, z.T. in 
Waldsukkzessionsbereichen entstehen. Zusammen mit den bereits im 
Vorfeld vom Erftverband und Rhein-Erft-Kreis erworbenen Flächen im 
Umfang von ca. 56 ha und weiteren Flächenankäufen im Rahmen eines 
geplanten vereinfachten Flurbereinigungsverfahren soll das Plangebiet im 
Erfttal zwischen dem NSG Kerpener Broich, Schloss Türnich und Schloss 
Gymnich mit einer Gesamtfläche von ca. 200 ha im Sinne einer Wieder
herstellung des ursprünglichen Auencharakters umgestaltet werden. 
Dies bedeutet im Detail die Entwicklung von weiteren naturnahen kultur
landschaftlichen Elementen und traditionellen Nutzungsformen wie Wie
sen, Weiden, Ufergehölze, Alleen, Brachen etc .. Zielvorstellungen dieser 
Planung sind in einem ersten Entwurf in dem beigefügten Entwicklungs
konzept dargestellt. 

Das Vorhaben des Rhein-Erft-Kreises wird finanziert aus Mitteln des Ver
gleichsvertrages zwischen Quarzwerke GmbH, NABU und Rhein-Erft
Kreis und dient als anerkennbarer funktionaler Ausgleich im Sinne der Si
cherung des Netzes "NATURA 2000". 

-2-

V 



Mühlenverband Rhein-Erft-Rur e.V. 

Der Mühlenverband verfolgt den denkmalgerechten Erhalt des En
sembles Gymnicher Mühle. Die Gymnicher Mühle wurde 1325 erstmals 
erwähnt und 1955 stillgelegt. 1830 besaß sie noch zwei Mahlgänge und 
eine Ölpresse. Von Ihrer über Jahrhunderte hin wirtschaftlichen und poli
tischen Bedeutung her gehörte die Gymnicher Mühle zu den Ausnah
meerscheinungen in der Erftregion. Aus diesen Gründen wird die Mühle 
saniert und aktiviert. Da kein Mühleninventar vorhanden ist, soll eine Nut
zungsmöglichkeit für Wassermühlen hier symbolisch dargestellt werden: 
die regenerative Energiegewinnung. Die Gymnicher Mühle wird damit Teil 
eines rheinischen Wassermühlenmuseums. Gleichzeitig wird das Doku
mentati_onszentrum des Mühlenverbandes in der Mühle untergebracht 
und ein· Sammlungspunkt für alte Mühlengeräte- und maschinen einge
richtet. Die historische Verbindung der Mühle zu den Schlössern Gymnich 
und Türnich wird aufgearbeitet und präsentiert. Ferner sollen Konzepte 
für eine zukünftige Entwicklung der Landschaft im Sinne einer blau
grünen Infrastruktur aufgezeigt und über Ausstellungen der Öffentlichkeit 
präsentiert werden. 
Die Vorhaben des Mühlenverbandes werden von der NRW-Stiftung, der 
Energieagentur NRW, der Initiative Zukunftsenergien NRW und der Deut
schen Gesellschaft für Mühlenerhaltung unterstützt. Der Verband arbeitet 
bei den Vorhaben eng mit den Denkmalbehörden und -vereinen zusam
men 

2. Anforderungen und Festsetzungen 

• Die Maßnahmen des Rhein-Erft-Kreises und des Mühlenverbandes 
müssen gewässerverträglich sein und bedürfen des Einvernehmens 
des Erftverbandes. 

• Maßnahmen in der Fläche dürfen auch häufigen Überschwemmungen 
nicht entgegenstehen und sind im Einvernehmen mit dem Erftverband 
durchzuführen. 

• Erschließungen sind auf das unbedingt notwendige Maß zu be
schränken. 

• Die Auflagen aus dem Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung 
Köln sind einzuhalten. 

• Der Flächenerwerb des Kreises wird aus Ausgleichsmitteln finanziert. 
Daher muss gewährleistet sein, dass eine zusammenhängende Aus
gleichsfl~che von ca. 40 ha zur Verfügung steht. 

• Die Entwicklungsziele, Festsetzungen und Schutzgebietsverordnun
gen des Landschaftsplanes 5 "Erfttai-Süd", das Zielkonzept Natur
schutz und Landschaftspflege sowie das Konzept zur Waldvermeh
rung stellen die naturschutzfachlichen Rahmenbedingungen und 
landschaftsrechtlichen Grundlagen für die Projektumsetzung dar. 

• Die Flächen sollen zwischen Rhein-Erft-Kreis, Erftverband und Müh
lenverband nach Abschluss der Planung in einem freiwilligen Land
tausch gern. FlurbG aufgeteilt werden, sofern nicht ohnehin ein Flur
bereinigungsverfahren erforderlich und eingeleitet wird. 
Zwischenzeitlich anfallende Einnahmen und Ausgaben, die sich aus 
dem Grundstückseigentum ergeben, werden im Verhältnis des 
Flächeneigentums gern. notariellem Kaufvertrag auf die Vertragspar-
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Flächeneigentums gern. notariellem Kaufvertrag auf die Vertragspar
teien aufgeteilt. 
Es soll grundsätzlich die Möglichkeit geschaffen werden, weitere Flä
chen zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung zu 
stellen. Der Kreis wird entsprechende Ausgleichsmaßnahmen und -
flächen in diesen Bereich lenken. Die erforderliche Flächenkulisse 
wird im Nutzungskonzept detailliert erarbeitet. 
Vom Erftverband ausgeführte Maßnahmen, die über den in der Plan
feststellung festgelegten Umfang hinausgehen werden nach fachli
cher Abstimmung mit dem Rhein-Erft-Kreis einem Öko-Konto gutge
schrieben. Die Ablösungen dieses Ökokontos werden zur weiteren 
Teilrealisierung des Gesamtprojektes Erfttaue Gymnicher Mühle auf 
der Grundlage der gemeinsamen Zielsetzungen eingesetzt und flie
ßen ggf. dem Erftverband zu. 
Der' Grundstücksanteil des Mühlenverbandes Rhein-Erft-Rur e.V. er
gibt sich aus dem in der Anlage beigefügten Plan. Das Grundstück 
umfasst 0,9235 ha. Die im Plan vorgenommene Grenzziehung gilt 
vorbehaltlich einer späteren Parzeliierung im Zusammenhang mit ei
nem Flurbereinigungsverfahren. Dem Mühlenverband wird von den 
beiden weiteren Vertragsparteien zugesichert, dass er später seinen 
Grundstücksanteil um Flächen käuflich ergänzen kann, die als Opti
onsflächen im beiliegenden Plan gekennzeichnet sind. Dabei handelt 
es sich um den Bereich ehemaliger Garten- und Wiesenflächen nörd
lich und südlich der Mühlengebäude. Diese Ergänzungsmöglichkeit 
geschieht unter Beachtung, dass der Erftverband Eigentümer eines 
Grundstücksstreifens von 10 m parallel zur Erft verbleibt. Ferner ver
bleibt die nördlich gelegene Grundstücksspitze, die z.Z. mit einer 
Holzscheune bebaut ist, beim Erftverband, um ihm damit die Möglich
keit einer Verlagerung des Verlaufs der Erft geben zu können. 
Erftverband, Rhein-Erft-Kreis und Mühlenverband erklären gegenüber 
der zuständigen Behörde den Verzicht auf die bestehenden Wasser
rechte I A 96, I B 178 und I C 2 spätestens 4 Wochen nach Eintra
gung der Vertragspartner als Eigentümer im Grundbuch. Als Ersatz 
beantragt der Mühlenverband als zukünftiger Eigentümer der Mühle 
neue Wasserrechte. Der Erftverband unterstützt den Mühlenverband 
bei der Beantragung der neuen Wasserrechte, die für den langfristi
gen Betrieb des Mühlrades zu Demonstrationszwecken erforderlich 
sind. Der Erftverband bemüht sich, den Abfluss der heutigen Kleinen 
Erft in der derzeitigen Größenordnung langfristig sicherzustellen. 
Die notwendigen technischen Abklärungen bleiben einer späteren 
Abstimmung vorbehalten. Dabei sind für die Festlegung der Stauhöhe 
an der Mühle Gymnich die Minimierung der Aufwendungen in der 
Gewässerunterhaltung und die Sicherstellung der Vorflut der Ortslage 
Gymnich zu berücksichtigen. 
Erftverband und Mühlenverband wollen gemeinsam mit dieser Verge
hensweise den heutigen Anforderungen an die Wasserrechte ent
sprechen, damit u.a. die ökologischen Belange, die Durchgängigkelt 
von Wasserläufen wie auch der Hochwasserschutz etc. Berücksichti
gung finden. 
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